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RS OGH 1997/6/26 2Ob182/97x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1997

Norm

ZPO §190 C1

GewO 1994 §360 Abs4

Rechtssatz

Eine einstweilige Sicherungsmaßnahme der Gewerbebehörde gemäß § 360 Abs 4 GewO steht der selbständigen

Prüfung der Mangelhaftigkeit einer gekauften Sache durch das Zivilgericht nicht entgegen. Schon mangels

Endgültigkeit des Sachverhalts kann von einem bindend anzunehmenden Sachmangel oder Rechtsmangel nicht

gesprochen werden.
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